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»Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Geldwäsche » 
Aufgrund der Geldwäsche-Novelle treffen seit Juli 2017 nicht nur Banken umfangreiche Verpflichtungen zur Risikoanalyse und 

Kundenidentifikation. 
Wer ist betroffen? 
•  Handelsgewerbetreibende (z.B. Juweliere, Auto- oder Antiquitätenhändler) und Versteigerer mit Barzahlungen von mindestens EUR 

10.000,00 

•  Immobilienmakler  

•  Unternehmensberater mit bestimmten Geschäftstätigkeiten 

•  Versicherungsmakler und Versicherungsagenten mit Lebensversicherungen und Anlageprodukten 

Was muss getan werden? 
Vorerst ist – ohne auf den konkreten Geschäftsfall zu sehen – eine unternehmensinterne Analyse der für das Unternehmen 

bestehenden Risiken im Bereich der Geldwäsche anhand von branchenspezifischen Risikoerhebungsbögen zu erstellen 
(ausgearbeitet vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft). 
Auf Verlangen ist diese Risikoanalyse der Gewerbebehörde vorzulegen. 
Jeder Kunde ist bereits vor Begründung einer Geschäftsbeziehung wie folgt eindeutig zu identifizieren: 

•  Amtlicher Lichtbildausweis 

•  beweiskräftige Urkunden bei juristischen Personen 

•  Identität des wirtschaftlichen Eigentümers 

•  Vollmacht und Identität etwaiger Stellvertreter (Bevollmächtigter) 

Es besteht auch die Pflicht zu überprüfen, ob es sich beim Kunden um eine politisch exponierte Person (PEP) handelt.  

Wann sind diese Sorgfaltspflichten zu beachten? 

•  Bei Begründung einer Geschäftsbeziehung. 

•  Bei Entgegennahme von Bargeld von  EUR 10.000,00 oder mehr durch einen Handelsgewerbetreibenden oder Versteigerer. Mehrere 

gleichartige Transak-tionen sind dabei zusammen zu zählen. 

•  Wenn ein Geldwäscheverdacht besteht. 

•  Wenn Zweifel an der Echtheit oder Angemessenheit von Kundenidentifikationsdaten bestehen. 

Können diese Sorgfaltspflichten nicht eingehalten werden, darf die Geschäftsbeziehung nicht begründet bzw. die Transaktion nicht 
abgewickelt werden. In diesem Stadium ist auch ein Übergehen auf eine Banktransaktion nicht mehr zulässig. Geldwäsche-
Verdachtsfälle müssen an die Geldwäsche-Meldestelle beim Innenministerium gemeldet werden. 

 

»Privatzimmervermietung » 
Aufgrund der unterschiedlichen steuerlichen Behandlung von Wohnraumvermietung und Beherbergung sollten 

Wohnungseigentümer unbedingt klären, welche Vermietungsform vorliegt. 
Zunächst ist abzuklären, ob der Mietumsatz überhaupt umsatzsteuerpflichtig ist: Zu beachten ist dabei die 
Kleinunternehmergrenze von EUR 30.000,00 netto.  
Wenn Umsatzsteuer anfällt, ist jedenfalls zu beachten, dass unterschiedliche Umsatzsteuersätze zur Anwendung kommen 

können. 
Zu unterscheiden ist die Vermietung für Wohnzwecke und die Beherbergung. Dabei kommt es darauf an, ob sich die Tätigkeit des 
Vermieters auf die bloße Überlassung der Wohnung beschränkt oder ob sie darüber hinausgeht. 

Beherbergung = 13 % Umsatzsteuer 
Beherbergung liegt vor, wenn zusätzlich zur reinen Überlassung der Wohnung auch andere Leistungen, wie etwa die 
Betreuung der überlassenen Räumlichkeiten, angeboten werden. Dazu zählen etwa die Reinigung der Räumlichkeiten, die 
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Zurverfügungstellung und Reinigung von Bettwäsche und Handtüchern etc.  

Wohnraumvermietung = 10 % und 20 % Umsatzsteuer 
Bei der reinen Wohnraumvermietung kommt der ermäßigte Steuersatz von 10 % zur Anwendung. Auch Nebenleistungen wie 

Wasser oder Strom sind mit diesem Steuersatz zu verrechnen. Im Unterschied zur Beherbergung unterliegt jedoch die vom 
Vermieter verrechnete Wärme (Heizung) als Nebenleistung dem Normalsteuersatz von 20 %. 
Auch im Zusammenhang mit der Wohnungsvermietung überlassene Garagen oder Abstellplätze für Fahrzeuge müssen mit dem 
Normalsteuersatz von 20 % besteuert werden.  

 

»KöSt: Gruppenantrag rechtzeitig stellen bringt Steuervorteile »  
Durch Begründung einer Unternehmensgruppe können Gewinne und Verluste zwischen finanziell verbundenen Körperschaften 
ausgeglichen werden. Die Gesamtsteuerbelastung der Unternehmensgruppe kann dadurch unter bestimmten Voraussetzungen 
reduziert werden. 
Damit die Vorteile einer Gruppenbesteuerung in Anspruch genommen werden können, ist vor allem die rechtzeitige Einbringung 

eines Gruppenantrages beim zuständigen Finanzamt erforderlich. Endet das Wirtschaftsjahr der für eine Unternehmensgruppe 
in Betracht kommenden Körperschaften jeweils am 31.12., so ist der Gruppenantrag bis spätestens 31.12.2017 zu unterzeichnen, 
wenn die Vorteile der Gruppenbesteuerung noch für das Jahr 2017 in Anspruch genommen werden sollen. 
Der schriftliche Gruppenantrag ist von jedem Gruppenmitglied (Tochtergesellschaft) und dem Gruppenträger (oberste 

Muttergesellschaft) nachweislich vor dem Ablauf jenes Wirtschaftsjahres jeder einzubeziehenden inländischen Körperschaft, in 
welchem die Gruppenbesteuerung erstmals angewendet werden soll, zu unterzeichnen und innerhalb eines Monats nach 
Unterzeichnung an das Finanzamt des Gruppenträgers zu übermitteln. 
Beispiel: Die inländische Kapitalgesellschaft M ist seit mehreren Jahren Alleingesellschafterin der Tochtergesellschaften T1, T2 

und T3. Der Bilanzstichtag aller vier Gesellschaften ist der 31.12. Am 3.10.2017 unterfertigen alle vier Gesellschaften den 
Gruppenantrag. Der Gruppenantrag wird am 15.10.2017 beim zuständigen Finanzamt eingereicht. Da das 
Unterfertigungsdatum vor Ablauf des Wirtschaftsjahres 2017 liegt und der Antrag innerhalb der Monatsfrist beim 
zuständigen Finanzamt abgegeben wurde, kommt es im Jahr 2017 zur steuerlich wirksamen Gruppenbildung. 

Neben der rechtzeitigen Einbringung des Gruppenantrages beim Finanzamt sind für die Anwendbarkeit der Gruppenbesteuerung 
zudem folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

•  Vorliegen einer dem Gesetz entsprechenden finanziellen Verbundenheit der beteiligten Körperschaften (Kapitalbeteiligung von mehr 

als 50 % und Stimmrechtsmehrheit des Gruppenträgers an den Gruppenmitgliedern), 

•  Vorliegen dieser finanziellen Verbindung während des gesamten Wirtschaftsjahres des jeweiligen Gruppenmitgliedes, 

•  Abschluss eines Vertrages zwecks 

Steuerausgleich innerhalb der Gruppe und 

•  Aufrechterhalten der Unternehmensgruppe grundsätzlich für zumindest drei Jahre. 

 
»Nutzung des Gewinnfreibetrages: Planungsrechnung hilft! » 

Um den Gewinnfreibetrag in voller Höhe geltend machen zu können, kann es zweckdienlich sein, noch vor dem Jahresende 
Investitionen vorzunehmen. Eine Vorschaurechnung kann bei dieser Planung hilfreich sein. 
Natürliche Personen als Einzelunternehmer und als Gesellschafter einer OG oder KG können bei der Ermittlung ihrer Einkünfte 

aus einer betrieblichen Tätigkeit einen Gewinnfreibetrag steuermindernd in Anspruch nehmen.  
Der Gewinnfreibetrag ist abhängig von der Höhe des Gewinns und beträgt bis zu einem Gewinn von EUR 175.000,00 13 %. 
Darüber hinaus reduziert sich der Freibetrag in Stufen auf 7 % bzw. 4,5 %. Höchstens können EUR 45.350,00 an Gewinnfreibetrag 
im jeweiligen Veranlagungsjahr geltend gemacht werden. 

Grundfreibetrag 

Zu beachten ist, dass für Gewinne bis EUR 30.000.00 ein Grundfreibetrag in Höhe von 13 % dieses Gewinns – maximal daher EUR 

3.900,00 – zusteht. 
In diesem Ausmaß steht der Gewinnfreibetrag jedem Steuerpflichtigen für das Veranlagungsjahr zu, ohne dafür Investitionen 
tätigen zu müssen. 

Investitionsbedingter Gewinnfreibetrag 
Übersteigt der Gewinn EUR 30.000,00, kann zusätzlich zum Grundfreibetrag ein investitionsbedingter Gewinnfreibetrag geltend 
gemacht werden. 
Voraussetzung ist dabei, dass bestimmte begünstigte abnutzbare körperliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens oder 
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bestimmte Wertpapiere des Anlagevermögens angeschafft werden. 
Sollten 2017 bislang keine Investitionen ins Anlagevermögen in entsprechender Höhe getätigt worden sein, kann dies etwa durch 
den Kauf von begünstigten körperlichen Wirtschaftsgütern oder Wertpapieren noch vor dem Jahresende 2017 nachgeholt 
werden. Heuer darf auch wieder in andere Wertpapiere als nur in Wohnbauanleihen investiert werden. Ihre Hausbank sollte 

wissen, welche Wertpapiere konkret in Frage kommen.  
Die Grundlage für die Investitionsentscheidung sollte eine Planungsrechnung sein, die über den zu erwartenden Gewinn 
Aufschluss gibt. 


